
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/2/28 2012/03/0143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2014

Index

L65002 Jagd Wild Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

JagdG Krnt 2000 §11;

Rechtssatz

Dem UVS für Kärnten ist, da die BH als Erstbehörde schon über einen Abrundungsantrag nach § 11 Krnt JagdG 2000

entschieden hat, die Anordnung der Abrundung in der von ihm in der Begründung des bekämpften Bescheides (durch

die übernommene Beurteilung des Jagdsachverständigen) befürworteten Form des Flächentausches nicht verwehrt

(Hinweis E vom 6. September 2005, 2002/03/0203, und E vom 19. Dezember 2013, 2012/03/0013).
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